
 
 
 
 Graz, 29.06.2006  
A 8 18780/06-2  
Stadtmuseum Graz GmbH; Voranschlags- Finanz- und  
Ermächtigung des Vertreters der Stadt Graz Liegenschaftsausschuss: 
zur Genehmigung des Jahresabschlusses   
2005 gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der BerichterstatterIn:  
Landeshauptstadt Graz 1967 ............................................ 
Umlaufbeschluss 
 
 
 
 
 

B e r i c h t 
an den 

G e m e i n d e r a t 
 
Der von der Audit Binder & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 8010 
Graz, Neufeldweg 93, erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2005 soll im Wege eines 
Umlaufbeschlusses, welcher nachfolgende Punkte beinhaltet, gefasst werden: 
 
1. Abstimmung auf schriftlichem Wege 
2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2005 
3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2005 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsra-

tes für das Geschäftsjahr 2005 
5. Allfälliges 
 
Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 
32/2005, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR 
Werner Miedl, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels 
Umlaufbeschluss zu erteilen. 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.04.2005, GZen A 8-K 24/2005-1 und STMU 
37/2005. wurde mit der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft der Gesell-
schaftsvertrag mit der erforderlichen Stimmenmehrheit die Stadtmuseum Graz 
GmbH, Alleingesellschafterin Stadt Graz, Stammkapital EUR 35.000,00, genehmigt. 
 
Die Gesellschaft ist im Firmenbuch beim Landesgericht für ZRS Graz unter FN 
264638 z eingetragen. 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.06.2005, GZ A 8-K 24/2005-8, wurde Herr Otto 
Hochreiter, mittels Gesellschafterbeschluss zum Geschäftsführer bestellt.  
 
Mit Bedienstetenzuweisungsvertrag vom 6.9.2005 wurden der Gesellschaft gem § 3 
Abs 1 des Steiermärkischen Gemeindebedienstetengesetzes, LGBl Nr 54/2003, jene 
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Bedienstete, die schon vor der Ausgliederung des Stadtmuseums Graz aus dem Or-
ganisationsgefüge der Stadt Graz für jenes tätig waren, der Gesellschaft zugewie-
sen. Die Stadtmuseum Graz GmbH hat sich ihrerseits verpflichtet, der Stadt Graz 
sämtliche anfallenden Gehaltskosten der zugewiesenen Mitarbeiter zu refundieren. 
 
 
Im Folgenden wird der Jahresabschluss auszugsweise wiedergegeben: 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2005 wurde unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung sowie unter Beachtung der General-
norm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Un-
ternehmens zu vermitteln, aufgestellt. 
 
Vom Geschäftsführer wurde die Vollständigkeitserklärung, derzufolge im geprüften 
Jahresabschluss alle buchungspflichtigen Vermögensgegenstände und Schulden der 
Gesellschaft enthalten sind, keine Haftungsverhältnisse oder schwebende Risken 
bestanden, unterzeichnet und beigefügt. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständig-
keit und der ordnungsmäßigen Bilanzierung eingehalten. 
 
Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter 
Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung. Von der Fortführung des Unter-
nehmens wurde ausgegangen. 
 
Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Ab-
schlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risi-
ken und drohenden Verluste wurde entsprechend Rechnung getragen.  
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüg-
lich der bisher aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2005 planmäßig fortgeführten Ab-
schreibungen bewertet. Die lineare Abschreibungsmethode wurde gewählt. 
 
Für Zugänge während der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wurde eine volle Jah-
resabschreibung, für Zugänge während der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eine 
halbe Jahresabschreibung angesetzt.  
 
Die Nutzungsdauer beträgt für die Betriebsausstattung allgemein 5 bis 6 Jahre, für 
die Büroeinrichtung allgemein 10 Jahre und für die Büromaschinen, Geschäftsaus-
stattung 4 bis 5 Jahre. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 13 EStG 1988 wurden im Zugangs-
jahr jeweils voll abgeschrieben und wurden in der Entwicklung des Anlagevermögens 
als Zugang und Abgang ausgewiesen. 
 
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2005 nicht vorgenom-
men.  
 
Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Publikationen wurden im Rahmen der Aus-
gliederung seitens der Stadt Graz eingebracht und mit dem beizulegenden Wert im 
Zeitpunkt der Einbringung bewertet. 
 



Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit Nennwerten bi-
lanziert. Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch indi-
viduelle Abwertungen berücksichtigt. 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 9.7.2005 bis 31.12. 2005: 
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Im Bereich des Sachanlagevermögens wurden nutzungsbedingte Abschreibungen in 
Höhe von EUR 10.641,92 vorgenommen.  
 
Der Bestand der Publikationen ist zum Abschlussstichtag mit EUR 7.036,31 ausge-
wiesen.  
 
Die Fristigkeit der Forderungen beträgt für Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen EUR 851,25 und für sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände EUR 
26.579,66. 
 
Die transitorischen Posten werden mit EUR 3.201,45 ausgewiesen und umfassen 
alle Ausgaben, die erst im Folgejahr im Sinne einer periodenreinen Gewinnermittlung 
aufwandswirksam verrechnet werden.  
 
Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2005 EUR 35.000,00.  
 
Die nichtgebundenen Kapitalrücklagen resultieren aus Gesellschaftereinlagen bzw. 
Gesellschafterzuschüssen der Stadt Graz.  
 
Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus Rückstellungen für Verpflichtungen ge-
genüber Arbeitnehmern in der Höhe von EUR 7.098,96, aus Rückstellungen für 
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Rechts- und Beratungskosten in der Höhe von EUR 10.000,00 und aus sonstigen 
Rückstellungen in der Höhe von EUR 18.000,00. 
 
 

 
 
 
Im Geschäftsjahr wurde die nicht gebundene Kapitalrücklage in der Höhe von EUR 
415.984,50 aufgelöst. 
 
Das Eigenkapital beträgt  EUR 182.778,60,--, das sind 58,9% Eigenmittelquote der 
Bilanzsumme. 
 
 
Verwendung des Bilanzergebnisses: 
 
Der Bilanzgewinn beträgt EUR 0.00 und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Jahresfehlbetrag    - EUR 415.984,50 
Auflösung von Kapitalrücklagen   + EUR 415.984,50 
Bilanzgewinn   EUR             0,00 
 
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug vier, davon 4 Angestellte und 0 
Arbeiter.  
 
Die Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen beliefen sich im Ge-
schäftsjahr 2005 auf EUR 783,01 (§ 237 Z 13 HGB). 
 
Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2005 durch Herrn Otto Hochreiter 
ausgeübt. 
 
 
 
Der Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 
 
 

A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, 
LGBl 130/1967 idF LGBl 32/2005, im Sinne des Motivenberichtes beschließen: 
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Der Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR Werner Miedl, 
wird ermächtigt, im Umlaufwege insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen: 
 

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege 
2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2005 
3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2005 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers und des Auf-

sichtsrates für das Geschäftsjahr 2005 
 
Beilage: Umlaufbeschluss 

 
 

    Die Bearbeiterin: Der Abteilungsvorstand:  
 
 
   Mag. Anneliese Lässer Mag. Dr. Karl Kamper  
  

 
Der Finanzreferent: 

 
 

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses 
am .................................. 
 
 
Die Vorsitzende:        Die Schriftführerin: 
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